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 Veröffentlicht am 06.06.2002

Norm

StGB §53

Rechtssatz

Der Beschluss auf endgültige Entlassung kann weder den schon vorher beschlossenen Widerruf der bedingten

Entlassung beseitigen noch sonst irgendwelche rechtserhebliche Wirkungen für den Verurteilten nach sich ziehen, wird

jedoch aus Gründen der Rechtssicherheit und Rechtsklarheit vom Obersten Gerichtshof beseitigt.
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